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• Die Auszahlung der «Prä-

mienverbilligung» erfolgt
grundsätzlich gemeinsam
mit der monatlichen EL-

Zahlung. Versicherten, die
den um die kantonale
Krankenversicherungsprä-
mie erhöhten Lebensbe-
darf nicht überschreiten,
wird mindestens die volle
kantonale Durchschnitt-
sprämie des Wohnkantons
vergütet.

Vergütung von Krankheits-
und Behinderungskosten
ab 1998
Mit der 3. ELG-Revision wur-
de die Vergütung von Krank-
heits- und Behinderungs-
kosten über die EL in Anleh-

nung an das Krankenversi-
cherungsgesetz neu geregelt.
Grundsätzlich können über
die EL Kosten vergütet wer-
den für
• Zahnbehandlung,
• Hilfe, Pflege und Betreu-

ung zu Hause sowie in Ta-

gesstrukturen,
• Diät,
• Transporte zur nächstgele-

genen Behandlungsstelle,
• Hilfsmittel und
• Kostenbeteiligung der obli-

gatorischen Krankenversi-

cherung (Franchise und
Selbstbehalt)

soweit dafür keine andere

Versicherung aufkommen
muss.

Eine Vergütung von Krank-
heits- und Behinderungs-
kosten ist unabhängig vom
Anspruch auf monatliche EL

möglich, allerdings nur so-

weit als bei Anrechnung die-

ser Kosten der garantierte
Lebensbedarf samt Durch-
schnittsprämie für Kranken-
Versicherung unterschritten
würde. Die Vergütung ist in
jedem Fall bei der EL-Stelle
des Wohnkantons geltend zu
machen.

Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass

• Ihre Schätzung einen rela-

tiv geringen Einnahmen-

überschuss ergibt und ab

1998 auch die Änderungen
der 3. EL-Revision zu
berücksichtigen sind, so
dass sich Ihr Anspruch
aufgrund Ihrer Angaben
nicht verbindlich beurtei-
len lässt;

Ihr EL-Anspruch wegen der
bevorstehenden Verände-

rungen sich jedoch reduzie-
ren oder wegfallen könnte,
weshalb Sie die Änderungen
rechtzeitig der EL-Stelle
melden sollten, um allfälli-
ge unliebsame Rückforde-

rungen zu vermeiden;
die Vergütung besonderer
Krankheits- oder Behinde-
rungskosten, insbesondere
auch von Zahnarztkosten
sowie Selbstbehalt und
Franchisen der Krankenver-
Sicherung, unabhängig
vom Anspruch auf monatli-
che EL bei der EL-Stelle des

Wohnortes geltend ge-
macht werden kann.

Dr. i«r. Rudolf 7aor

Recht
Erbvorbezug oder
Darlehen?

Wir üaöe« einer« unserer Kin-
der vor einigen /aüren für einen

Hauskauf einen Betrag als £rö-
vorfcezug und einen weiteren als

Darlehen gegeben, vorläufig oB-

ne Zins- und Rückzaidpficüt.
Tür die Erstellung wurde /edocü
der anzurechnende (vergünstig-
te) Zins-Höchstsatz vereinhart.

Tür ein zweites Kind steht nun
ein analoger Ball hevor. Nun ha-
he ich einmal gehört, dass für
solche Erhvorhezüge und/oder
Darlehen hei Nachkommen die

Anrechnung von Zinsen - auch

hei der künftigen Erhfeiiung -
nicht üblich sei, das heisst, nur
die Kapitalbetröge unter die

Ausgleichspflicht fallen sollen.

Ist dem so? Wird damit ohne

Ein Embru Pflegebett macht es möglich
Ob krank, betagt, behindert oder rekonvaleszent, Sie

bleiben zu Hause und geniessen so lange wie möglich
Ihre Selbständigkeit.

Bequem
Im Embru Pflegebett liegen Sie nicht nur richtig, Sie

sitzen auch über länger Zeit bequem, ändern Ihre

Position auf Knopfdruck, und stehen mühelos auf.
Für die Pflegenden wird die tägliche Arbeit durch die
verstellbare Höhe wesentlich leichter.

Wohnlich
Gemütlich, modern, hell, dunkel, schlicht oder Chic? -
Das Pflegebett passt sich Ihrer Wohnung an, in Form,
Farbe und Ausstattung.

Praktisch
Natürlich bringen wir Ihnen Ihr Bett nach Hause,
montieren es fachgerecht und zeigen Ihnen, wie alles

funktioniert.

Bezahlbar
Wenn Sie kein Pflegebett kaufen möchten, können Sie

es jederzeit mieten. Wir informieren Sie gerne über die

Möglichkeiten der Finanzierung durch IV oder
Krankenkasse: Fragen Sie uns, wir wissen Bescheid!

Embru-Werke
Spitex-Beratung
8630 Rüti
Tel. 055/251 12 55
Fax 055/251 19 49

Offizieller Vertragspartner von IV und Krankenkassen

SPITEX
Pflegebetten und Hilfsmittel

Ich will mehr über Ihr Spitex-Programm wissen.

Schicken Sie mir Unterlagen über:
Pflegebetten Gesundheitsmatratzen
Möbel Bettinhalte Rehabilitationsmittel

Ich erwarte Ihren Anruf, um einen Termin für eine Beratung
bei mir zu Hause zu vereinbaren.

Name

Strasse

PLZ/Ort

Telefon
Spr
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Raffer

weiteres in Kaw/ ^nomme«,
class die übrige« Geschwister
dadurch doch benachteiligt
werde«?

Sie müssen zwischen Erbvor-
bezug und Darlehen unter-
scheiden. Der Erbvorbezug ist
eine Schenkung zu Lebzeiten.
Der Nachkomme, der einen
solchen Vorempfang erhält,
ist jedoch grundsätzlich im
Nachlass ausgleichungs-
pflichtig, ausser wenn der
Erblasser ihn von dieser Aus-

gleichungspflicht befreit hat.
Bei einem Vorempfang in
Geld ist der Anrechnungsbe-
trag nominal festgelegt, d.h.
der ausgleichungspflichtige
Nachkomme hat den Nomi-
nalbetrag des Vorempfanges
auszugleichen. Die Vermin-
derung der realen Kaufkraft
in der Zeit bis zum Erbgang
wird nicht berücksichtigt.

Anders beim Darlehen,
denn dieses begründet eine
Schuld des Nachkommen als

Borger gegenüber dem darle-

hensgebenden Elternteil. Das

Darlehen kann mit oder ohne
Zinsen vereinbart sein. Bei

einer Pflicht zur Zinszahlung
kann vereinbart werden, dass

die Zinsen laufend oder erst
im Zeitpunkt der Darlehens-

rückgabe bezahlt werden
müssen, wobei der Zeitpunkt
der Darlehensrückgabe auf
den Tod des Darleihers ge-

setzt werden kann. Wesent-
lieh ist, dass der Borger ge-
genüber dem Darleiher eine
Schuld hat. Diese Schuld, al-

lenfalls mit Zinsen, besteht
beim Ableben des Darleihers

gegenüber dessen Erben, wo-
bei der Nachkomme als Bor-

ger üblicherweise zugleich
Schuldner des Darlehens als

auch Erbe bzw. Miterbe der

Darlehensforderung ist. Bei

einem Darlehen gelten die
erbrechtlichen Ausglei-
chungsregeln nicht, da eben
keine Schenkung vorliegt.

Aufgrund Ihrer Schilde-

rung nehme ich an, dass das

Kind, das von Ihnen bereits

Leistungen erhalten hat, ge-
genüber Ihrem Nachlass be-

züglich des Vorempfanges im
Umfange des Nominalbetra-
ges der erhaltenen Sehen-

kung ausgleichspflichtig ist
und zudem gegenüber dem
Nachlass den Darlehens-
betrag zuzüglich Zinsen schul-

det, wobei es an dieser Darle-

hensforderung im Umfange
seiner Erbberechtigung betei-

ligt ist. Zu beachten ist, dass

die erbrechtliche Ausglei-
chung ein Gebiet voller
Tücken ist. Schon die Frage,
ob eine unentgeltliche Zu-

wendung zu Lebzeiten vor-
liegt und ob sie ausglei-
chungspflichtig ist, kann
strittig sein. In Ihrem Fall
könnten Sie sich vielleicht

die Frage stellen, ob Sie nach-
träglich und einseitig die Ver-

zinsung oder Teuerungsinde-
xierung des Vorempfanges
anordnen können. Das dürf-
te dann möglich sein, wenn
Sie nicht gegenüber dem Vor-
empfänger gegenteilige Ver-

pflichtungen eingegangen
sind. Angesichts der Komple-
xität der Materie wäre eine
auf Ihren Fall bezogene, per-
sönliche Rechtsberatung
zweckmässig. Aufgrund der

guten familiären Verhältnisse
könnten Sie dann mit den
Kindern einheitliche und kla-
re Vereinbarungen treffen.

Stiftung
Dergrösste Wunsch meines ver-
storbene« Mannes war, sein

künsf/er/sdres Werk-etwa 100
Gemä/de - der Ö/fenf/icüke/t
zw^äng/icü zw machen, mög/i-
cherweise a/s Sti/twn^". Weiche

Verp/iichtwn^en entstehen mir,
wenn ich eine solche Sti/tan^
einsetze? Müsste« die Träger
dieser Sti/tung sich an die ge-
Stedten .Bedingungen halten,
wenn ich einmal gestorben hin?
Mein Anliefen: Die Bilder soll-
ten nie durch einen Verkaufaus-
ez'nandergerissen werden/

Es ist durchaus möglich, dass

eine Stiftung gegründet wird
und dieser Stiftung als Ver-

mögen die Bilder gewidmet

werden. Bei der Bestimmung
des Stiftungszweckes können
die Aufgaben der Stiftung
festgelegt werden, insbeson-
dere kann auch vorgesehen
werden, dass die Stiftung
nicht berechtigt ist, die Bilder
zu veräussern. Der (jetzige
und künftige) Stiftungsrat
wäre an den Stiftungszweck
gebunden. Selbst wenn es zur
Aufhebung der Stiftung kä-

me, müsste das Stiftungs-
vermögen, also in Ihrem Fall
die Bilder, dem bisherigen
Zwecke möglichst entspre-
chend verwendet werden.
Die Stiftung benötigt jedoch,
um lebensfähig zu sein, nicht
nur die Bilder, sondern auch
Geld. Vor Gründung der Stif-

tung dürften sich deshalb fi-
nanzielle Fragen stellen, zum
Beispiel wie die Stiftung die

Aufbewahrung, den Unter-
halt, die Ausstellung der Bil-
der finanziert. Für Ihre
Zwecke wäre somit die Er-

richtung einer Stiftung, die
durch öffentliche Urkunde
mit Angabe des Zweckes und
der Organisation der Stiftung
erfolgt, nach meiner Ansicht
ein durchaus geeignetes In-
strument, um Ihre Absicht zu
verwirklichen, doch denke
ich, dass Sie, bevor Sie recht-
liehe Anordnungen treffen,
die Finanzierungsfrage regeln
sollten.

Dr. lur. Marco Biaggi

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr. 50.- (inkl. Versand)
keine Nachnahme - volles Rückgaberecht!

Nielsen, Haltenstr., 6064 Kerns

Tel./Fax 041-660 80 01

ZEITLUPE 12/97

»HEIMELIG« Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Die offizielle IV/EL- und Krankenkassen-
Mietstelle für Pflegebetten

Als offizieller Vertragspartner des
BSV (Bundesamt für Sozialver-

Sicherung) und des SVK (Schweiz.
Verband für Gemeinschaftsaufgaben
der Krankenversicherer) vermieten
und verkaufen wir CH-Qualitäts-
Betten mit sämtlichem Zubehör.

Lieferung/Abholung gem. gültigem Tarif
des Bundesamtes für Sozialversicherung

50


	Recht

